
Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons

Sitzung vorn 11. Februar 1965

540. Bau- und Niveaulinien (Genehmigung) Aln 5. ,Tuni
1964 ersuchte rlcr. Gemeinder:at Winkel um
seines lJescrhlusses r.om 26. ]]|{.ärz 7964 betreffend Fcstsetzuns¡
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ÐBauo¡rektion
xantõñZüi¡ch - TBA

PLANVERWALTUNG

PBG
Winkel 0072-0006

von
a) Bau- und Niveaulinien an der: obereu l:ettenstrasse,
b) Baulinien an der Bühlhof-, Buchen-, Ifungerùühl- urrrl

Wicsenta,lstrasse, alles Strassen III. Kl.
Gernäss Zeugnis des Bezirksrates Bülach vom ir. l,Iai 1g64

sind gegen den am 24. M:làrz 1964 im kantonalen Arntsb.l¿tt
r.eröffentlichtcn un<1 den betroffeneu Grun<leigcntümerl
sc,hrifTlich mitgeteilten lJeschìuss keinc Rekurse t¡ingegangcn.

I)ie oberc Lettenstrasse zweigt in südlicher Richtung vorr
<ler hereits bestehenden T-:ettenstrasse III. KL a,b. Aìs Quartier'-
strasse ohne jegliche¡i l)urchgangsverkeht' weist sit' cincrn
Baulinienabstand von 18 m auf. I)ie neuen Baulinicn schìies-
sen an die mit Regierungsr.a.tsbeschluss Nr. 2576/1958 geueh-
rnigten Baulinien der frettenstr,assc a.n. Deren südlichc Bau-
Iinie erfährt eine Verkürzung um rund 10 m. Die Nivca.u-
linien weisen eine Maximalsteigung von l0 /o atf.

I)ie Hungerbühlstrasse III. KI. bittlet zusammcn mit tler
Bühlhofstrasse III. Kl. die Verbindung zwischen clen l)orf-
teilen Winkel und Oberüti. Der Baulinienabstand vorr 24 nr
entspricht ihrer Bedeutung. Die neuen Baulinien schliessen an
die mit Regierungsratsbeschluss Nr. 2576/1958 genehmigten
Rauiinien der Lettenstrasse. Sie weisen bei der Einmündung
Abschrägungen auf. Dadurch wird die bestehencle Oeffnung
dt¡r sücllichen Baulinie l-¡ettenstrasse um runcl 32 m vergrös-
sert. I)er gegenüber der Hungerbühlstr,asse um 2 m reduziertc
Baulinienabstand der Bühlhofstrasse schont nach Mõgiichkcit
tlie bestehende Ueberbauung. Er ist auch durch die Ter.rain-
verhältnisse beclingt (Steilhang). Die nordöstliche Baulinic
v-ird geradlinig an die bestehende Baulinie, Regierungsrats-
lieschluss lt[r. 2576/1958, her.angeführt, was die Aufhebung
\¡on. ca. 6 m rler bestehenden Baulinie zur Folge hat.

Dic Buchenstrassc III. Kl. zweigt bei Bühlhof .i'on tler
1{ungerbühì-/Bählhofstrasse in westlicher Richtung ¿b. l}is
zur Westgrenze vom Flugi.veg Kat.-I{r. 996 beträgt der ll¿n-
linienabstand 18 m. Ab hier erfolgt eine Erweiteruug auf
27 m mit anschliessend trompetenförmiger Erweiterung ent-
lang des Flurweges Kat.-Nr. 994.

Die Wiesentalstrasse III. K1., eine knapp 300 m lange
Verbindungsstrasse, zwischen der Schaffhauserstrassc, Haupt-
verkehrsstrasse B, und der Lufingerstrasse If. Kl., erhält einen
Baulinienabstand von 24 m. Die Abschrägungen bei clen Ein-
rnündungen haben eine unwesentliche Anpassung der Bau-
linien EJemäss Regierungsratsbeschluss Nr. 257617958 zuï
li'olge. Auf der Höhe des von Süden her einmündenden Flur.-
weges bleibt die neue Baulinie auf rund 44 m geöffnet.

I)er Genehmigung der Vorlage steht nichts im Wege.
Aut Antrag der Baudir,ektion

beschliesst der Regierungsrat :

I. Der Beschluss des Gemeinderates Winkel voru 26. l{ärz
1964 betreffend Festsetzung yon



a) Bau- und Niveaulinien an der oberen Lettenstrasse III. K1.,
b) Baulinien an der Bühlhof-, Buchen-, Ifungerbühl- uncl

Wiesentalstrasse, alles Strassen III. Kl.
rvird gemäss den eingereichten Plänen genehmigt.

IL Der Gemeinderat Winkel wird eingeladen, clie vor-
stehende Genehmigrmg öffentlich bekanntzumachen.

III. Mitteilung arl den Gemeinderat Winkel unter Rück-
send.ung je eines Planexemplares mit Genehmigungsvermerk,
den Bezirksrat BüIach sowie an die Direktion der öffentlichen
Bauten.

Zurrc}l., den lL. Irebruar 1965

Yor clem Regierungsrate,
Der Staatsschreiber:

in Vertretung
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